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Richtlinie zur Unterstützung hinterbliebener
unverheirateter und nicht eingetragener

Lebenspartner von Angehörigen der
Freiwilligen Feuerwehr, die bei der Ausübung

ihrer Tätigkeit tödlich verunfallt sind
 
 

Gl.Nr. 2135.44
 
 
Fundstelle: Amtsbl. Schl.-H. 2020 Nr. 48, S. 1589
 
 
Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung
vom 11. November 2020 – IV 331 -
 
 
 
 
Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Hol-
stein erlässt folgende Verwaltungsvorschrift:
 
 
1 Ziel und Zweck der Gewährung der Billigkeitsleistungen und Rechtsgrundlage

 
 
 

1.1 Unverheiratete und nicht eingetragene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner von Angehörigen
der Freiwilligen Feuerwehren erhalten keine Leistungen an Hinterbliebene nach den Bestimmun-
gen des SGB VII und den Mehrleistungsbestimmungen der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse
Nord. Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr mit ih-
ren Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern in einem der Ehe vergleichbaren Verhältnis mitein-
ander leben und den gemeinsamen Willen haben, Verantwortung füreinander zu tragen und für-
einander einzustehen, soll auch diesem Personenkreis eine angemessene finanzielle Unterstüt-
zung aus Mitteln des Landes gewährt werden, wenn die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner
bei der Ausübung seiner Tätigkeiten für die Freiwillige Feuerwehr tödlich verunfallt.
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1.2 Das Land Schleswig-Holstein gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie einmalige finanzielle Unter-
stützungsleistungen aus Gründen der Billigkeit (§ 53 LHO) an hinterbliebene unverheiratete und
nicht eingetragene Lebenspartner von tödlich verunfallten Angehörigen der Freiwilligen Feuerweh-
ren in Schleswig-Holstein.
 
 
 

1.3 Die Unterstützungsleistungen aus Gründen der Billigkeit werden zum Ausgleich unbilliger Härten
gewährt.
 
 
 

1.4 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung dieser Leistungen besteht nicht. Die zuständige Behörde ent-
scheidet über die Gewährung der finanziellen Unterstützungsleistungen auf der Basis dieser Richt-
linie nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren finanziellen Mittel.
 
 
 

2 Voraussetzungen, Art und Höhe der Leistungen
 
 
 

2.1 Empfänger der Unterstützungsleistungen können Hinterbliebene sein, die mit einem bzw. einer
tödlich verunfallten Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr weder verheiratet waren noch eine
eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind, mit der verstorbenen Person zur Zeit des
Unfalls nach Nummer 2.2 in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebten, dass nach ver-
ständiger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tra-
gen und füreinander einzustehen.
 
 
 

2.2 Unterstützungsleistungen an Hinterbliebene nach der Nummer 2.1 können gewährt werden, wenn
ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein infolge eines Versicherungs-
falls im Sinne des § 7 des Siebten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VII) verstirbt.
 
 
 

2.3 Unterstützungsleistungen können gewährt werden als Einmalzahlung in Höhe von insgesamt bis
zu 60.000 Euro.
 
 
 

3 Verfahren
 
 
 

3.1 Die Gewährung der Unterstützungsleistungen erfolgt durch die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkas-
se Nord im Auftrag des Landes.
 
 
 

3.2 Die Unterstützungsleistungen können ohne Antrag gewährt werden. Der oder die Begünstigte
muss mit der Gewährung der Unterstützungsleistung einverstanden sein.
 
 
 

3.3 Über die Gewährung von Unterstützungsleistungen soll möglichst zeitnah nach dem Tod des ver-
storbenen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr entschieden werden.
 
 
 

4 Inkrafttreten
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Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 9. Oktober 2020 in Kraft.
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